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Erteilte Baubewilligung  
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Budget 2024 

Das Budget 2024 basiert auf einem Gemeindesteuer-
fuss in der Höhe von 44% und liegt somit 4% unter 
dem bisherigen Steuerfuss. Einige Faktoren, welche 
in den letzten Jahren zu Steuerhöhungen führten, 
haben sich in der Zwischenzeit zum Positiven gewen-
det. 

Der Gemeinderat hat das Budget 2024, bestehend 
aus der Erfolgsrechnung 2024 und der Investitions-
rechnung 2024, auf der Basis des Gemeindesteuer-
fusses von 44% beschlossen. 

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 18‘993.40 bei einem Gesamtauf-
wand von CHF 5‘684‘681.05 und einem Gesamter-
trag von CHF 5‘703‘674.45 ab. 

Die Investitionsrechnung 2024 sieht Ausgaben in der 
Höhe von CHF 2‘082‘000.00 und Einnahmen von 
CHF 60‘000.00 vor, davon sind Ausgaben im Finanz-
vermögen in der Höhe von CHF 60‘000.00 enthal-
ten.  

 

 

Feuerwehr Weinland 

Der Gemeinderat hat das Budget des Zweckverbands 

Feuerwehr Weinland für das Jahr 2024 geprüft und 

in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Aufwand von 

CHF 867‘500.00 und einem Ertrag von CHF 316‘700 

einen Aufwandüberschuss von CHF 551‘800 zu La-

ten der Vertragsgemeinden vor. 

Gemäss Verteilschlüssel wird dieser Aufwandüber-

schuss auf die Gemeinden aufgeteilt. Die Gemeinde 

Trüllikon wird mit einem Betrag in der Höhe von CHF 

48‘338 belastet. 

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 

sieht Ausgaben in der Höhe von CHF 100‘000.00 

und Einnahmen von CHF 50‘000.00 vor. Dies ergibt 

Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in der 

Höhe von CHF 50‘000.00. 

 

Werkhof Rudolfingen 

An der Westfassade der Liegenschaft „Werkhof Ru-

dolfingen“ an der Schlossgasse 2 müssen die Fenster 

ersetzt werden, da sie defekt sind. 

Der Gemeinderat hat für den Ersatz der betroffenen 

Fenster einen Kredit in der Höhe von CHF 7‘010.00 

inkl. MwSt. bewilligt. Der Auftrag wurde an die Fir-

ma Maugweiler GmbH, Oerlingen, vergeben.  
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Neubewertung Liegenschaften im Finanzvermögen 

Gemäss §131 Abs. 1 des Gemeindegesetzes vom 

und §14 Abs. 1 der Gemeindeverordnung werden 

Grundstücke, Grundeigentumsanteile und Gebäude 

des Finanzvermögens in einer Legislaturperiode min-

destens einmal neu bewertet. Die Neubewertung ist 

notwendig, weil die Bewertungsbestimmungen kei-

ne laufende Anpassung der Bilanzwerte sämtlicher 

Liegenschaften des Finanzvermögens an die aktuel-

len wirtschaftlichen Verhältnisse vorsehen. 

Diese systematische Neubewertung hat stetig, in re-

gelmässigen Zeitabständen, zu erfolgen. Die Wer-

tänderungen werden gemäss §23 Abs. 3 VGG in der 

Erfolgsrechnung verbucht. 

Die letzte Neubewertung der Liegenschaften im Fi-

nanzvermögen der Gemeinde Trüllikon erfolgte per 

1. Januar 2019. 

Bei den überbauten Grundstücken im Finanzvermö-

gen handelt es sich um Liegenschaften, welche nicht 

einfach so verkauft werden können. Es sind dies un-

ter anderem die Liegenschaften „alter und neuer 

Volg“ in Trüllikon. Diese beiden Liegenschaften sind 

heiztechnisch miteinander verbunden und können 

nicht ohne bauliche Veränderungen resp. vertragli-

che Vereinbarungen verkauft werden. Die Liegen-

schaft „Diessenhoferstrasse 15“ befindet sich direkt 

neben der Gemeindeverwaltung. Diese Liegenschaft 

hat keine eigenen Parkplätze und auch kein umlie-

gendes Land. 

Bei den nicht überbauten Liegenschaften im Finanz-

vermögen handelt es sich fast ausschliesslich um 

Ackerland und Wiesen. 

Der Gemeinderat hat daher beschlossen, auf eine 

Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermö-

gen zu verzichten. 

Wir gratulieren herzlich 
 

zum 80. Geburtstag 

23. Oktober, Robert Müller, Rudolfingen 

 

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung 
Trüllikon freuen sich, dem Jubilar zum runden 
Geburtstag die besten Wünsche zu überbringen. 
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Bibliothek Trüllikon 

Pfannenstiel 

Im UG Kindergarten Trüllikon 

8466 Trüllikon 

 

Liebe Bibliotheksbesucher- 

/Innen 

 

Für unsere Kleinen haben wir viele, tolle 

Bilderbücher etc. 

Auch für unsere Jugend sind wir mit 

spannenden Abenteuer-Büchern gut 

ausgestattet. 

Spannende Neuheiten finden immer 

alle Besucher bei uns. 

Kommt vorbei. 

 

Das Bibliotheksteam 
 

 

Für alle BewohnerInnen unserer 

drei Dörfer ist die Ausleihe kostenlos. 

Für ältere oder gehbehinderte Personen 

besteht ein Hauslieferdienst.  

Tel.: 078 930 34 50 (Y. Lerch) 

 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten: 

Dienstag: 16.00 – 18.00 Uhr 

Donnerstag: 16.00 – 19.30 Uhr durchgehend 

 

Samstag, 2. Dezember 2023 

Bitte bis 12.00 Uhr bereitstellen. 

Bei Regen zudecken. 
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Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern  

In das Strassengebiet hineinragende Bäume und 
Sträucher beeinträchtigen die Sicht und sind ver
kehrsgefährdend. Im Allgemeinen wird diesem Um-
stand zu wenig Beachtung geschenkt. Gemäss Stras-
senabstandsverordnung darf Ast- und Blattwerk bis 
auf eine Höhe von 4,5 m nicht in den Lichtraum des 
Strassengebietes hineinragen, bei Rad- und Fusswe-
gen bis auf eine Höhe von 2,5 m. Auf der Innenseite 
von Kurven sowie bei Strassenverzweigungen und 
Ausfahrten sind Sichtbereiche freizuhalten. In diesen 
Sichtbereichen dürfen Pflanzen eine Höhe von 0,8 m 
nicht überschreiten; zwischen 0,8 m und 3,0 m Hö-
he dürfen keine Teile von ausserhalb wurzelnden 
Pflanzen hineinragen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfen Sie bitte nach, ob nicht auch bei Ihrem 
Grundstück ein Zurückschneiden erforderlich ist. Für 
Unfälle, die auf das nicht vorschriftsgemässe 

 Sie haftbar 
gemacht werden. Die Ersatzvornahme gegenüber 
säumigen Liegenschaftenbesitzern bleibt zudem vor-
behalten. 

 

Pflanzen an Grundstückgrenzen 

Unsicherheit besteht oft auch betreffend Abstands-
vorschriften von Bäumen und Sträuchern gegenüber 
Grundstücksgrenzen. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen sind im Einführungsgesetz zum ZGB (EG ZGB) 
zu finden. Hier die wichtigsten Vorschriften: 

Gegen den Willen des Nachbarn dürfen Garten
 und Sträu-

cher nicht näher als 60 cm an die nachbarliche Gren-
ze gepflanzt werden. 

 

Dieselben müssen überdies bis auf Entfernung von 
4 m von derselben so unter der Schere gehalten wer-
den, dass ihre Höhe nie mehr als das Doppelte ihrer 
Entfernung beträgt.  

 

 

 

 

 

 

Einzelne Waldbäume und grosse Zierbäume wie Pap-
peln, Kastanienbäume und Platanen, ferner Nuss-

bäume dürfen nicht näher als 8 m, Feldobstbäume 
und kleinere, nicht unter der Schere zu haltende 

Zierbäume nicht näher als 4 m von der nachbarli-
chen Grenze gepflanzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Klage auf Beseitigung von Bäumen und Sträu-
chern, welche näher an der Grenze stehen, als nach 

den vorstehenden Bestimmungen gestattet ist, steht 

nur dem Eigentümer des benachbarten Landes zu; 
sie verjährt nach fünf Jahren seit der Pflanzung des 
näherstehenden Baumes. 

Grünhecken dürfen gegen den Willen des nachbarli-

chen Grundeigentümers nicht näher, als die Hälfte 
ihrer Höhe beträgt, jedenfalls aber nicht näher als 60 
cm von der Grenze gehalten werden. 

 

Der Gemeinderat 
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Verhandlungsbericht vom 23.10.2023 

Schulpflege: 

Die Schulpflege evaluiert ein Passworttresor-System, um Passwörter sicher abzulegen und zu teilen. Ein 
definitiver Vorschlag soll bei der nächsten Sitzung zur Abstimmung vorgelegt werden. 

Die Schule testet das Angebot "digitaler Briefkasten" und "Scan Service" der ePost. Sollte sich der Dienst 
als ressourcenschonend und benutzerfreundlich erweisen, wird die Briefpost künftig vollständig digitali-
siert. 

Der Vorschlag zur Einführung eines IKS (Internes Kontrollsystems) wird zurückgezogen, um weitere An-
bieter zu prüfen. Das Ergebnis der Evaluierung wird bei der nächsten Sitzung erneut vorgelegt. 

Für den Kindergarten hat die Schulpflege auf Antrag der Schulleitung mit Beschluss "16-01 - Befristete 
Klassenassistenz Kindergarten für SJ23/24"  eine Klassenassistenz für das erste Semester 
SJ23/24 bewilligt. 

Liegenschaften: 

Für das Lehrerhaus wurde ein GEAK Plus Nachweis in Auftrag gegeben. 

Für das Projekt Schulhausanierung ist eine Bewerbung aus der Bevölkerung eingegangen. Die erste Sit-
zung dazu ist für Ende November angesetzt. Interessierte (siehe Aufruf in der letzten Trülliker Zeitung) 
können sich weiterhin bis Mitte November bei liegenschaften@schule-truellikon.ch melden. 
Die Schulpflege hat der Übernahme der Flurstrasse Pfannenstil, vorbehaltlich des Entscheids der Flurge-
nossenschaft, zugestimmt. Die ermittelten Kosten belaufen sich auf rund 4.500 CHF "16-02 – Übernah-
me der Flurstrasse Pfannenstil". 

Finanzen: 

Das Budget für 2024 wurde zur Prüfung an die RPK überstellt. 

Die Anpassung der Eintrittsschwelle für die Berufliche Vorsorge wurde durchgeführt. 

Das Festdarlehen über 400 TCHF bei der Zürcher Kantonalbank läuft Ende 2023 aus und wird bis ins 
Jahr 2028 verlängert. 

Diverses: 

Mit dem Beschluss "16-03 – Traktanden GV vom 07.12.2023"  wurden die Traktandenliste für die Ge-
meindeversammlung festgelegt. Es wird lediglich das Budget für 2024 behandelt. 

 

 

Die Verhandlungsberichte wie auch Reglement können auf der Homepage der Schule eingesehen wer-
den.  

https://www.schule-truellikon.ch/systematische-rechtssammlung 

 

Die Primarschulpflege Trüllikon 
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Zu beachten: 
Die Trülliker Ziitig erscheint zehn Mal jährlich. Sie ist poli-
tisch neutral und wird vom Gemeinderat Trüllikon heraus-
gegeben. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung 
von eingesandten Beiträgen. 
Die nächsten Ausgaben erscheinen wie folgt: 
 
Nummer Erscheinungstag Redaktionsschluss 
2023/10 01. Dezember 20. November 
2024/01 02. Februar  22. Januar 
2024/02 01. März  19. Februar 
2024/03 29. März  18. März 
2024/04 03. Mai  22. April 
2024/05 31. Mai  20. Mai 
 
Beiträge sind, falls möglich, per E-Mail an  
info@truellikon.ch oder in anderer elektronischer Form an  
 

die Gemeindeverwaltung zu senden. Schriftgrad: 11. Fo-
tos und Grafiken (schwarz/weiss oder farbig) können nur 
beschränkt berücksichtigt werden. Die Herausgeberin be-
hält sich Kürzungen vor. 
 
Die Trülliker Ziitig ist kein öffentliches Publikationsorgan. 
Amtliche Veröffentlichungen werden weiterhin und aus-
schliesslich in den öffentlichen Anschlagkästen, im Kanto-
nalen Amtsblatt und auf der Webseite der Gemeinde pu-
bliziert. 
 
Insertionspreise 
1/4 Seite 1-spaltig  CHF   50.00 
1/2 Seite 1-spaltig oder quer CHF 100.00 
Ganze Seite    CHF 200.00 
Pro mm  1-spaltig  CHF     0.50 

Diessenhoferstrasse 11 
8466 Trüllikon 
Telefon: 052 319 13 29 
E-Mail: info@truellikon.ch 

Öffnungszeiten: 
Mo.                08.30 – 11.30 Uhr / 14.00 – 18.00 Uhr 
Di. – Do.         08.30 – 11.30 Uhr / 14.00 – 16.00 Uhr 
Fr.                   08.30 – 14.00 Uhr (durchgehend) 

  

November 2023 

Do. 09. Austausch zum Thema „älter werden im Weinland“, 19.00 Uhr, GPVA, ZPBW Marthalen 

Sa. 11. Austausch zum Thema „älter werden im Weinland“, 09.30 Uhr, GPVA, 

  Löwensaal Andelfingen 

Fr. 17. Senioren-Zmittag, 12.00 Uhr, Restaurant Ochsen, Trüllikon 

So. 19. Abstimmungssonntag (2. Wahlgang Ständerat) 

Mo. 20. GV Sekundarschule Kreis Marthalen, 20.00 Uhr, Singsaal SKM, Marthalen 

Mi. 22. Seniorentreff, 13.30 Uhr, Filmvorführung mit anschliessendem Zvieri, Details in der Zeitung, 

  „alte Bibliothek“ Trüllikon, Seniorenverein Trüllikon 

Do. 30. Weihnachtliches Kranzen, 19.00 - 21.30 Uhr, „alte Bibliothek“ Trüllikon, Kranzteam 

Dezember 2023 

Fr. 01. Weihnachtliches Kranzen, Details in der Zeitung, „alte Bibliothek“ Trüllikon, Kranzteam 

Sa. 02. Weihnachtliches Kranzen, Details in der Zeitung, „alte Bibliothek“ Trüllikon, Kranzteam  

Sa. 02. Altpapier- und Kartonsammlung 

Mi. 06. Samichlaus beim Volg Trüllikon, 17.00 - 18.00 Uhr, Ladenverein Trüllikon 

Do. 07. Gemeindeversammlung Politische Gemeinde und Primarschulgemeinde Trüllikon, 

  20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Trüllikon  

Fr. 08. Senioren-Zmittag, 12.00 Uhr, Restaurant Hirschen, Trüllikon 

Fr. 08. Abendunterhaltung, Turnverein Trüllikon, Mehrzweckhalle Trüllikon 

Sa. 09. Abendunterhaltung, Turnverein Trüllikon, Mehrzweckhalle Trüllikon 

Sa. 16. Weihnachtsbaumverkauf beim Volg Trüllikon, 09.30 - 10.30 Uhr, Ladenverein Trüllikon 

Veranstaltungskalender 

Den aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie auch im Internet unter www.truellikon.ch. 
Weitere Einträge sind der Gemeindeverwaltung Trüllikon unter info@truellikon.ch zu melden. 

mailto:info@truellikon.ch

